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ABKOMMEN IN FORM EINES BRIEFWECHSELS

über die vorläufige Anwendung des Abkommens über die Zusammenarbeit in der Seefischerei
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Islamischen Republik Mauretanien

A. Schreiben der Europäischen Gemeinschaft

Herr ...,

unter Bezugnahme auf das am 20 . Juni 1996 in Brüssel paraphierte Abkommen über die
Zusammenarbeit in der Seefischerei zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Islami
schen Republik Mauretanien beehre ich mich Ihnen mitzuteilen , daß die Europäische Gemein
schaft bereit ist , dieses Abkommen bis zu seinem Inkrafttreten ab 1 . August 1996 vorläufig
anzuwenden, sofern die Islamische Republik Mauretanien dazu ebenfalls bereit ist .

Es wird davon ausgegangen , daß in diesem Fall gemäß Artikel 3 des Protokolls zu dem
Abkommen die Zahlung der ersten Jahresrate des finanziellen Ausgleichs , die in Artikel 2 des
Protokolls festgesetzt ist , bis zum 30 . November 1996 erfolgen muß . Die Gemeinschaft wird
sich jedoch nach Möglichkeit darum bemühen , diese Frist zu verkürzen .

Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir den Empfang dieses Schreibens über eine solche
vorläufige Anwendung und Ihre Zustimmung zu seinem Inhalt bestätigen würden .

Genehmigen Sie , Herr ..., den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung .

Im Namen des Rates
der Europäischen Union

B. Schreiben der Regierung der Islamischen Republik Mauretanien

Herr ...,

ich bestätige den Empfang Ihres heutigen Schreibens mit folgendem Wortlaut :

„Unter Bezugnahme auf das am 20 . Juni 1996 in Brüssel paraphierte Abkommen über die
Zusammenarbeit in der Seefischerei zwischen der F^uropäischen Gemeinschaft und der
Islamischen Republik Mauretanien beehre ich mich Ihnen mitzuteilen , daß die Europäische
Gemeinschaft bereit ist , dieses Abkommen bis zu seinem Inkrafttreten ab 1 . August 1996
vorläufig anzuwenden, sofern die Islamische Republik Mauretanien dazu ebenfalls bereit ist .
Es wird davon ausgegangen , daß in diesem Fall gemäß Artikel 3 des Protokolls zu dem
Abkommen die Zahlung der ersten Jahresrate des finanziellen Ausgleichs , die in Artikel 2 des
Protokolls festgesetzt ist , bis zum 30 . November 1996 erfolgen muß . Die Gemeinschaft wird
sich jedoch nach Möglichkeit darum bemühen, diese Frist zu verkürzen .

Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir den Empfang dieses Schreibens über eine solche
vorläufige Anwendung und Ihre Zustimmung zu seinem Inhalt bestätigen würden ."

Ich beehre mich , Ihnen zu bestätigen , daß die Regierung der Islamischen Republik Mauretanien
dem Inhalt Ihres Schreibens zustimmt und daß Ihr Schreiben und dieses Antwortschreiben Ihrem
Vorschlag entsprechend ein Abkommen bilden .

Genehmigen Sie , Herr ..., den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung .

Für die Regierung
der Islamischen Republik Mauretanien


